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Übergang ohne Grundschulempfehlung (GSE) 

Klasse 4 (VKL-Status) nach Klasse 5 (VKL-Status) 

Breisgau-Hochschwarzwald / Emmendingen / Freiburg 

 

 In den Klassenkonferenzen zur GSE wird festgelegt, welche VKL- SuS eine GSE  

erhalten und welche nicht (Elterngespräche wurden mit allen VKL-Eltern bereits 

vorab geführt). Falls sich die Lehrkräfte nicht sicher sind, ob die SuS noch weitere 

Sprachförderung in der 5. Klasse benötigen oder mit einer GSE eine Regelklasse 

gut besuchen können, kann die 2P-Diagnostik ggf. eingesetzt werden (siehe 

Homepage KM). 

 Bis 07.02.2024 finden alle Klassenkonferenzen zur Entscheidung über die GSE in 

den Grundschulen statt. Die GSE und die Halbjahresinformationen erhalten die  

Eltern der Viertklässler:innen. Alle VKL-SuS ohne GSE erhalten zur Halbjah-

resinfo statt einer GSE einen Lernstandsbericht. Für alle VKL-SuS ohne GSE 

entscheidet sich die (VKL-) Klassenkonferenz bis spätestens 07.02.2024 für eine 

Schulartempfehlung (Stufe 5/VKL mit geringer oder hoher Integration in Regel-

klasse). Die Koordinierungsliste (siehe Anhang) wird in den weißen Feldern aus-

gefüllt und der Schulleitung übergeben. 

 Die Schulleitung sendet diese Liste spätestens am 12.02.2024 an den/die zustän-

dige/n Koordinator:in der Sekundarstufe I. Bitte die Liste auch bei 0 SuS ohne GSE 

schicken (Fehlermeldung) und gegebenenfalls Wünsche für eine bestimmte wei-

terführende Schule für einzelne SuS einfügen.  

 Bis 27.02.2024 sendet der/die Koordinator:in der SEK I den betroffenen Schullei-

tungen der Grundschulen die Koordinierungsliste mit der Zuteilung der VKL-SuS 

ohne GSE für Regelklassen oder VKL in Stufe 5 (grünes Feld) zu.  

 Bis spätestens 04.03.2024 erhalten die SuS bzw. ihre Eltern über die SL der GS 

oder die Klassenlehrkraft die Information zur Angebotsschule im Sekundarbereich 

und melden sich von 05.03.2024 bis 08.03.2024 an den Angebotsschulen an. Der 

Lernstandsbericht wird bei der Anmeldung vorgelegt.  

 Diese SuS ohne GSE erhalten am Ende des Schuljahres kein Abschlusszeugnis 

Grundschule, sondern ein Abgangszeugnis. Dies kann z.B. ein Zeugnisformular 

der 3. Klasse sein mit veränderter Angabe der Klassenstufe (Klasse 4) oder das 

Abschlusszeugnis im Zeugnisprogramm als Abgangszeugnis umwandeln.  
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